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Ö% gnaftr. }ö)«)etä.

am Kopfe ftarfe Qxietfctjunflen baoon, bie if>rt taut ärjt'
licEjem ©utacfjteu für acht $age arbeitsunfähig machen.
$ie fßolijei oerhaftete nachträgtltfi einen ber netmut tief)

beteiligten Streiter.
©ipferfperrc in $uterkîeit. ®er ißtatj ^ntertafen,

roo testet» grüt)jat)r ber DJteiftexfctjaft ein für fie bödfft
ungünftiger SCrbeitStarif für ba§ ©igfer» itnb 3Jtalerge=
werbe aufgebrungen würbe, ift für ben Söinter für frembe
©ipfer gefperrt warben. (Sie Nfeifter antworteten bamit,
baff fie bie ber DJMergewerîfrifaft angetjörenben Strbeiter
entbieten. Söer auf biefer S3erbinbung austritt ober ber
„gelben" ^Bereinigung beitritt, fann weiter arbeiten.

Allgemein» Bauwesen.
töcuiluefcu in giiridj. (Sin im ©choffe bef ©rofjeti

©tabtrate? ju bef)anbetnbeS (fßoftulat tautet : „®er ©tabb
rat wirb eingelaben, bei 9tuffteflung oon Quartierptänen
bafür 31t Jorgen, baff unterhalb ber S3ahnhofbrücte auf
beiben Seiten ber Simmat bie ©rflellung eine? Ctuaif
Dorgefetjen wirb".

— ®er ©tabtrat oon gürid) fucf)t beim ©roffen
©tabtrat um einen Krebit oon 25,000 $r. nach für
($cric£)tung oon ©onnenbäbern in ber S3abanftatt am
Utoquai.

— Kürzlich hat ber ©tabtrat eine iBerorbnung
über S3 a u h ü 11 e n (Unterfunftfräume für bie Strbeiter
auf SSauplätjen) ertaffen, bie wegen ihren umftänblichen
unb sunt SCeit unmöglichen SSorfcljriften oiet oon fid)
reben macht. @0 wirb 5. S3, gefagt, baff ber $erorb=
nung an nieten Orten gar nicht nachgelebt werben fönne,
weit jur ©rftetlung oon S3auf)ütten nad) S3orfd)rift ber
'rßtah mangle, wie j. S3, in ber Slltftabt unb auch anber»
wärt?.

i.=Üeimng („äJleifterblatt") Sic. .'57

Bituwcfeu in Dtteu. $ur 2lu?hülfe beim S3auamte,
wäffrenb be? ©djuthaufbauef, würbe atS ^weiter S3au=

technifer oont ©emeinberat gewählt £>rn. © r n ft (E h r i ft en
oon Stüegfau j. Bauführer in S3rugg.

f ^otjhüubler .§au? SBnrïhart, ©roffrat in $Uter=
fingen, S3efit)er bef ©ägewert? unb ber fpohhanblung
in Könij, ftarb im St Iter oon 69 fahren. @r war ein

unternehmenber, weitfichtiger ©efdjäftfmann unb in poti»
tifcher iBejiehung ein Kernmann, ber fidj befonber? in
Sachen ber ©teitergefehgebung bebeutenbe SSerbienfte
erworben hit-

f töanntcifter Oïubulf £itbU)ig=Krouauer itt $hnt)uil,
®h«f tief S3augefd)äfte§ unb ©ägewert ßubroig &
(Ritter beim (Bahnhof $halrot(, ftarb nach langer Kranf=
heit im Sttter oon 56 fahren, ©in ausführlicher Sie*

frolog folgt in nächfter Nummer.

Slrbeitfurbnuug für bie ftöbttfetjeu Strbeiter in 3ürtch-
(Korr.) 3" Strt. 156 ber neuen ©emeinbeorbnung ber
©tabt -grtrich ift bie tägliche Arbeitszeit für bie ftäbtifchen
Arbeiter auf ©tunben, bei ©djichtenwechfel auf acht

©tunben feftgefetjt. ©egenwärtig liegt aud) eine neue

Slrbeitforbnung bei ber hiefür ernannten grofjftabträt»
liehen Kommiffion in S3eratung, welche nod) eingehenbere

S3eftimmungen über bie Slrbeitfoerhättniffe enthalten
wirb. 2lm 1. ®ejember ift nun bereits im ftäbtifchen
(ßumpwerf im Selten, fowie im SBafferfilter am ©it)t=
quai, welche Slnlagen einen ununterbrochenen Sag« unb
Nachtbetrieb erforbern, ber ®reifd)ichtenwed)fet eingeführt
worbett. ®ie Slbtöfungen erfolgen in ben Reiten SJtor«

gen? 4 Uhr, mittag? 12 Uhr unb abenb? <9 Uhr bei

(Musterbücher u. Lieferungen ausschliesslich uur an Installateure u. Wiederverkä jfer.

jVIunzinger & Co. * Zürich
Gasw, Wasser^ und sanitäre Artikel en gros.

-â Jllustr. schweiz.

am Kopfe starke Quetschungen davon, die ihn laut ärzt-
lichem Gutachten für acht Tage arbeitsunfähig machen.
Die Polizei verhaftete nachträglich einen der vermutlich
beteiligten Streiker,

Gipsersperre in Jnterlaken. Der Platz Jnterlaken,
wo letztes Frühjahr der Meisterschaft ein für sie höchst
ungünstiger Arbeitstarif für das Gipser- und Malerge-
werbe aufgedrungen wurde, ist für den Winter für fremde
Gipser gesperrt worden. Die Meister antworteten damit,
daß sie die der Malergewerkschaft angehörenden Arbeiter
entließen. Wer aus dieser Verbindung austritt oder der
„gelben" Vereinigung beitritt, kann weiter arbeiten.

Wgemà; Säete«.
Bauwesen in Zürich. Ein im Schoße des Großen

Stadtrates zu behandelndes Postulat lautet! „Der Stadt-
rat wird eingeladen, bei Aufstellung von Quartierplänen
dafür zu sorgen, daß unterhalb der Bahnhofbrücke auf
beiden Seiten der Limmat die Erstellung eines Quais
vorgesehen wird".

— Der Stadtrat von Zürich sucht beim Großen
Stadtrat um eineu Kredit von 25,606 Fr. nach für
Errichtung von Sonnenbädern in der Badanstalt am
Utoquai,

— Kürzlich hat der Stadtrat eine Verordnung
über Bauhütten (Unterkunftsräume für die Arbeiter
auf Bauplätzen) erlassen, die wegen ihren umständlichen
und zum Teil unmöglichen Vorschriften viel von sich
reden macht. So wird z. B. gesagt, daß der Verord-
nung an vielen Orten gar nicht nachgelebt werden könne,
weil zur Erstellung von Bauhütten nach Vorschrift der
Platz mangle, wie z, B. in der Altstadt und auch ander-
wärts.

.-Zeitung („Meisterblatt") Nr. U7

Bauwesen in Ölten. Zur Aushülfe beim Bauamte,
während des Schulhausbaues, wurde als zweiter Bau-
techniker vom Gemeinderat gewählt Hrn. Ernst Ch rist en
von Rüegsau z, Z, Bauführer in Brugg.

f Holzhändler Haus Bnrkhart, Großrat in Hilter-
fingen, Besitzer des Sägewerks und der Holzhandlung
in Köniz, starb im Alter von 69 Iahren. Er war ein

unternehmender, weitsichtiger Geschäftsmann und in poli-
tischer Beziehung ein Kernmann, der sich besonders in
Sachen der Steuergesetzgebung bedeutende Verdienste
erworben hat.

f Baumeister Rudolf Lndwig-Kronauer in Thalwil,
Chef des Baugeschäftes und Sägewerk Ludwig K,

Ritter beim Bahnhof Thalwil, starb nach langer Krank-
heit im Alter von 56 Jahren. Ein ausführlicher Ne-

krolog folgt in nächster Nummer.

Arbeitsordnung für die städtischen Arbeiter in Zürich.
(Korr.) In Art. 156 der neuen Gemeindeordnung der
Stadt Zürich ist die tägliche Arbeitszeit für die städtischen
Arbeiter auf !> Stunden, bei Schichtenwechsel auf acht

Stunden festgesetzt. Gegenwärtig liegt auch eine neue

Arbeitsordnung bei der hiefür ernannten großstadträt-
lichen Kommission in Beratung, welche noch eingehendere

Bestimmungen über die Arbeitsoerhältnisse enthalten
wird. Am 1. Dezember ist nun bereits im städtischen

Pumpwerk im Letten, sowie im Wasserfilter am Sihl-
quai, welche Anlagen einen ununterbrochenen Tag- und
Nachtbetrieb erfordern, der Dreischichtenwechsel eingeführt
worden. Die Ablösungen erfolgen in den Zeiten Mor-
gens 4 Nhr, mittags 12 Uhr und abends .9 Nhr bei

tz/lusbst'bÛLksr ol. N»ietsrungsn sussakUsssIiok sn lnsbsllsbsars a. VViSâsrvsrbesaîsr.
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